
4. Nachtrag 

zur 

Vereinbarung 
zur Abgeltung von Sachkosten bei der 

Durchführung von ambulanten Katarakt-Operationen 
(Katarakt-Vereinbarung) 

zum 1. Januar 2023 

zwischen 

der AOK PLUS — Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 
vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch Herrn Wolfgang Karger 

handelnd zugleich für 
die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

als Landwirtschaftliche Krankenkasse 

dem BKK Landesverband Mitte 
Eintrachtweg 19 
30173 Hannover 

der IKK classic 

der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Chemnitz 

den Ersatzkassen 
Techniker Krankenkasse (TK) 

BARMER 
DAK-Gesundheit 

Kaufmännische Krankenkasse — KKH 
Handelskrankenkasse (hkk) 

HEK — Hanseatische Krankenkasse 
als gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen 

- im Folgenden „Krankenkassen" genannt - 

und 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 

- im Folgenden „KV Sachsen" genannt - 



4, Nachtrag zur Vereinbarung zur Abgeltung von Sachkosten bei der Durchführung von ambulanten Katarakt-
Operationen (Katarakt-Vereinbarung) zum 1. Januar 2023 

§ 1 Von der Katarakt-Vereinbarung abweichende Preise für Infraokularlinsen 

Abweichend von § 5 Abs. 1 der „Vereinbarung zur Abgeltung von Sachkosten bei der Durch-
führung von ambulanten Katarakt-Operationen (Katarakt-Vereinbarung) zum 1. Juli 2015" 
vergüten die Krankenkassen zur pauschalen Abgeltung der Sachkosten bei ambulanten Ka-
tarakt-Operationen dem beteiligten Vertragsarzt je implantierter Intraokularlinse gemäß § 3 
einschließlich der Kosten für notwendiges viskochirurgisches Material (Viskoelastika) sowie 
der Mehrwertsteuer nachfolgende Gesamtpauschalen: 

PMMA-Linse 	 100,00 EUR (Abrechnungs-Nr. 99102) 
(bzw. nicht faltbare Linsen) 

Silikonlinse 	 160,00 EUR (Abrechnungs-Nr. 99103) 

Acryllinse 	 190,00 EUR (Abrechnungs-Nr. 99104) 

§ 2 Gültigkeitsdauer 

(1) Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und gilt unbefristet. 

(2) Er tritt zum selben Zeitpunkt mit dem Außerkrafttreten der Regelungen zu förderungs-
würdigen Leistungen von ambulant operierenden Augenärzten für die Betreuung kon-
servativ zu behandelnder Patienten (Förderung GOP 062250 im Rahmen der MGV-
Vereinbarung) außer Kraft. 

(3) Bei Außerkrafttreten dieses Nachtrags oder einer Anpassung der Förderung der ambu-
lant operierenden Augenärzte in der MGV-Vereinbarung verständigen sich die Vertrags-
partner über das weitere Vorgehen. Im Falle einer Anpassung der Förderung der ambu-
lant operierenden Augenärzte in der MGV-Vereinbarung besteht für die Vertragspartner 
ein Kündigungsrecht dieses Nachtrages mit Wirkung zum Zeitpunkt der Anpassung der 
Förderung der ambulant operierenden Augenärzte. 
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4. Nachtrag zur Vereinbarung zur Abgeltung von Sachkosten bei der Durchführung von ambulanten Katarakt-
Operationen (Katarakt-Vereinbarung) zum 1. Januar 2023 

Dresden, den 	2 t3.‚AL  2023 

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen  AOK PLUS zugl 	elnd für die 
SVLFG als LandvMschaftliche 
Krankenkasse 

-/ 

BKK Landesverband Mitte, 
Landesvertretung Sachsen 

 

IKK clati6 

KNAPPSCHAFT, egionaldirektion 
Chemnitz 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
Die Leiterin der Landesvertretung 
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